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2) VORSTELLUNG PODIUM

Bürgermeisterin Frau Rahlf-Behrmann



ABLAUF DER VERANSTALTUNG

1) Begrüßung durch die Bürgermeisterin

2) Vorstellung Podium

3) Stellungnahme der Gemeinde Stockelsdorf zum Vorentwurf der 

Teilaufstellung des Regionalplans - Informelles Planungskonzept

4) Teilaufstellung des Regionalplans der Landesregierung

5) Rechtliche Hintergründe

6) Beteiligung an der Teilaufstellung des Regionalplans

7) Teilaufstellung des Regionalplans aus Sicht der Staatskanzlei

8) Stellungnahme der Landtagsabgeordneten

9) Diskussion

10) Verabschiedung durch die Bürgermeisterin



3) STELLUNGNAHME DER GEMEINDE 

STOCKELSDORF ZUM VORENTWURF DER 

TEILAUFSTELLUNG DES REGIONALPLANS

-
INFORMELLES PLANUNGSKONZEPT

Herr Weidlich



Anlass für neue Regionalpläne

➢ Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat am 20. Januar 2015 die 

2012 in Kraft getretenen Teilfortschreibungen der Regionalpläne 

"Schleswig-Holstein Süd" und "Schleswig-Holstein Mitte" zur 

Ausweisung von Windenergieeignungsgebieten für unwirksam erklärt.

Gründe

▪ Verfahrensfehler

▪ Abwägungsmängel: Kriterien für die Ausweisung von 

Eignungsgebieten für die Windenergienutzung hätten sauber 

differenziert und ausreichend begründet werden müssen

▪ Strikte Übernahme ablehnender Gemeindebeschlüsse bei der 

Gebietsausweisung in den Regionalplänen



Anlass für neue Regionalpläne

➢ Per Erlass vom 23. Juni 2015 wurden von der Landesregierung die 

Verfahren zu Teilaufstellungen neuer Regionalpläne für ganz 

Schleswig-Holstein zum Thema Windenergie eingeleitet.

➢ Um die Ziele der Raumordnung, die in den neuen Regionalplänen 

aufgestellt werden, bereits vorab zu sichern, sind nach § 18a 

Landesplanungsgesetz bis zum 5. Juni 2017 in Schleswig-Holstein 

Planungen raumbedeutsamer Windenergieanlagen unzulässig. 

ABER: Ausnahmen hiervon sind unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich.



4-Stufen-Modell der Landesregierung bei der Planung von Vorranggebieten



Vorentwurf der Teilaufstellung des 

Regionalplans von der Landesregierung

Stand 17. März 2016



Vorentwurf der Teilaufstellung des Regionalplans vom 17. März 2016



GEMEINDLICHE KRITERIEN, 

IM VORENTWURF NOCH NICHT BERÜCKSICHTIGT

z.B. Golfplatzerweiterung; Umzingelung durch geplante 

Vorranggebiete für Windenergie UND geplante 380 kV-Leitungen

UND geplantes Umspannwerk



Stellungnahme der Gemeinde Stockelsdorf Mai 2016



5) TEILAUFSTELLUNG DES REGIONALPLANS 

DER LANDESREGIERUNG

Herr Weidlich



ENTWURF DER TEILAUFSTELLUNG DES REGIONALPLANS 

DES PLANUNGSRAUMS III – OST 

(SACHTHEMA WINDENERGIE)

Stand 6. Dezember 2016

DARSTELLUNGEN IN DER GEMEINDE STOCKELSDORF

(1) Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

(2) Vorranggebiete für Repowering



Vorranggebiete für Windenergienutzung – Vorranggebiete für Repowering



Vorranggebiete und bestehende Windkraftanlagen

R

R
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Vorranggebiet für Repowering

PR3_OHS_081

Westlich der Pohnsdorfer Landstraße (L 184)

zwischen Stockelsdorf und Curau



Vorranggebiet für Repowering PR3_OHS_081



Vorranggebiet Repowering PR3_OHS_081 – Grundlagendaten

Vorentwurf März 2016 Entwurf Dezember 2016



Vorranggebiet Repowering PR3_OHS_081 – Abwägungsentscheidung



Vorranggebiet Repowering – PR3_OHS_081



Vorranggebiete und geplante 380 kV-Leitung



Vorranggebiet für Repowering

PR3_OHS_079

Östlich der Pohnsdorfer Landstraße (L 184)

zwischen Stockelsdorf und Curau



Vorranggebiet für Repowering PR3_OHS_079



Vorranggebiet Repowering PR3_OHS_079 – Abwägungsentscheidung



Vorranggebiet Repowering – PR3_OHS_079



Vorranggebiete und geplante 380 kV-Leitung



Vorranggebiet für Repowering

PR3_OHS_078

Zwischen Curau und Horsdorf



Vorranggebiet für Repowering PR3_OHS_078



Vorranggebiet Repowering PR3_OHS_078 – Abwägungsentscheidung



Vorranggebiete und geplante 380 kV-Leitung



Vorranggebiet für Repowering

PR3_OHS_074

Nördlich Malkendorf



Vorranggebiet für Repowering PR3_OHS_074



Vorranggebiet Repowering PR3_OHS_074 – Abwägungsentscheidung



Vorranggebiete und geplante 380 kV-Leitung



Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2017

Neuerungen für den Bau 

von Windenergieanlagen an Land



EEG 2017

➢ Die Höhe der Vergütung für Windenergieanlagen an Land bestimmt 

sich ab 1. Januar 2017 über bundesweite Ausschreibungen bei der 

Bundesnetzagentur und nicht mehr über feste Einspeisevergütungen

➢ Den Zuschlag von der Bundesnetzagentur bekommen die niedrigsten 

Gebote (gerechnet in Cent/kWh) der Betreiber

KONSEQUENZ: Zunahme der Gesamthöhe von Windenergieanlagen



5) RECHTLICHE HINTERGRÜNDE

Herr Dr. Arndt



Vorranggebiete und geplante 380 kV-Leitung



6) BETEILIGUNG AN DER TEILAUFSTELLUNG 

DES REGIONALPLANS

Herr Rodewald 



INFORMATIONS- UND BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN

➢ Informationsveranstaltung des Landes am 29. März 2017 

in Bad Oldesloe, Stormarnhalle, Am Bürgerpark

➢ Planunterlagen des Landes liegen vom 2. März 2017 bis 3. April 2017 

öffentlich im Bauamt der Gemeinde Stockelsdorf aus

➢ Stellungnahme der Gemeinde Stockelsdorf 

▪ Vorberatung im Ausschuss für Umwelt, Bauen, Planung und 

öffentliche Sicherheit am 9. Mai 2017 im Rathaus

▪ Beschlussfassung in der Sitzung der Gemeindevertretung 

am 30. Mai 2017 im Rathaus

Die Sitzungen sind öffentlich. 

Die Gemeinde wird die beschlossene Stellungnahme auf ihrer 

Internetseite unter www.stockelsdorf.de veröffentlichen.



INFORMATIONS- UND BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN

➢ Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern

▪ bis zum 30. Juni 2017 an die Staatskanzlei

▪ Link für Online-Beteiligung auf der Einladung, auf der Internetseite 

der Gemeinde Stockelsdorf unter www.stockelsdorf.de und auf der 

Seite des Landes Schleswig-Holstein unter www.bolapla-sh.de



www.bolapla-sh.de



Internetseite der Landesregierung für Beteiligung

www.bolapla-sh.de



Vorranggebiete und abgelehnte Fläche aus dem Vorentwurf

R



www.bolapla-sh.de

Internetseite der Landesregierung für Beteiligung



7) TEILAUFSTELLUNG DES REGIONALPLANS 

AUS SICHT DER STAATSKANZLEI

Herr Losse-Müller



8) STELLUNGNAHMEN DER 

LANDTAGSABGEORDNETEN

▪ Frau Fritzen

▪ Herr Hamerich

▪ Frau Redmann



9) DISKUSSION

Moderation Herr Weidlich



10) VERABSCHIEDUNG DURCH DIE 

BÜRGERMEISTERIN

Frau Rahlf-Behrmann 




